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308 Jugendwohlfahrtsbehörden

Den Miniſterien der Juſtiz , des Innern und des Kultus und

Unterrichts gemeinſam unterſtehend :

Zugendwohlfahrtsbehörden .
Die Jugendwohlfahrtsbehörden ( Landesjugendamt und Jugendämter ) ſind

die Organe der öffentlichen Jugendhilfe , ſoweit nicht geſetzlich die Zuſtändigkeit
anderer öffentlicher Körperſchaften oder Einrichtungen , insbeſondere der Schule ,

gegeben iſt . Die öffentliche Jugendhilfe umfaßt alle behördlichen Maßnahmen zur

Förderung der Jugendwohlfahrt ( Jugendpflege und Jugendfürſorge ) und regelt

ſich , unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Geſetze , nach den Vorſchriften des Reichs⸗

geſetzes für Jugendwohlfahrt und den badiſchen Ausführungsbeſtimmungen hierzu .

1. Landesjugendamt .
1. Für das ganze Land iſt ein Landesjugendamt gebildet , das in Karlsruhe

ſeinen Sitz hat . Seine Aufgabe iſt die Sicherung gleichmäßiger Erfüllung der den

Jugendämtern obliegenden Aufgaben und die Unterſtützung ihrer Arbeit . Dem⸗

gemäß liegen ihm im einzelnen ob :

a) die Aufſtellung gemeinſamer Richtlinien und die ſonſtigen geeigneten Maß⸗

nahmen für die zweckentſprechende einheitliche Tätigkeit der Jugendämter ;

b) die Beratung der Jugendämter und die Vermittelung der Erfahrungen auf dem

Gebiet der Jugendwohlfahrt ;

c) die Schaffung gemeinſamer Veranſtaltungen und Einrichtungen für die Jugend⸗

ämter ;
d) die Mitwirkung bei der Unterbringung Minderjähriger ;

e) die Zuſammenfaſſung aller Veranſtaltungen , und Einrichtungen , die ſich auf die

Fürſorge für gefährdete und verwahrloſte Minderjährige beziehen;

f ) die Mitwirkung bei der Fürſorgeerziehung durch Ausübung der Staatsaufſicht
über die nichtſtaatlichen Fürſorgeerziehungsanſtalten und durch Begutachtung

allgemeiner grundſätzlicher Anordnungen über die Art der Ausführung der

Fürſorgeerziehung ;

g) die Vermittelung von Anregungen für die freiwillige Tätigkeit ſowie dieFörde⸗

rung der freien Vereinigungen auf allen Gebieten der Jugendwohlfahrt und

ihres planmäßigen Zuſammenarbeitens untereinander und mit den Jugend⸗

ämtern ;

h) die Erteilung der Erlaubnis zur Annahme von Fflegekindern durch Anſtalten

ſowie die Dienſtaufſicht über dieſe Anſtalten .

2. Das Landesjugendamt beſteht aus Vorſtand und Beirat .
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Der Vorſtand beſteht aus einem Vorſitzenden und zwei Mitgliedern ſowie der
erforderlichen Zahl von Stellvertretern . Der Vorſitzende und ſein Stellvertreter
werden auf Vorſchlag des Juſtizminiſteriums , je eines der Mitglieder und deſſen
Stellbertreter auf Vorſchlag des Miniſteriums des Innern und des Miniſteriums
des Kultus und Unterrichts nebenamtlich aus der Zahl der Mitglieder dieſer Mini⸗
ſterien durch das Staatsminiſterium berufen . Die Leitung und Vertretung des
Landesjugendamts nach außen ſteht dem Vorſitzenden zu .

Der Beirat beſteht aus fünf Vertretern der Jugendämter , je einem Jugend⸗ oder
Vormundſchaftsrichter , Schulfachmann und beamteten Arzt , einem Vertreter jeder
der im Lande ſtaatlich anerkannten Religionsgemeinſchaften , die nach der letzten
amtlichen Feſtſtellung im Lande mindeſtens 7000 Angehörige zählen , und außerdem
aus einer wenigſtens gleichgroßen Anzahl weiterer Mitglieder , die vom Staats⸗
miniſterium aus der Zahl der in der Jugendwohlfahrt beſonders erfahrenen Männer
und Frauen aller Bevölkerungskreiſe , insbeſondere aus den im Lande wirkenden
freien Vereinigungen für Jugendwohlfahrt und Jugendbewegung auf Vorſchlag
der Landesverbände dieſer Vereinigungen , berufen werden . Für jedes Mitglied
des Beirats iſt ein Stellvertreter beſtimmt . Die Berufung der Mitglieder des Beirats
und ihrer Stellvertreter erfolgt auf die Dauer von vier Jahren .

Zur Erledigung der nicht dem Vorſtand überlaſſenen und nicht der Vollver⸗
ſammlung vorbehaltenen Geſchäfte iſt vom Landesjugendamt ein Arbeitsausſchuß
gebildet worden , der aus dem Vorſtand und aus acht Mitgliedern des Beirats be⸗
ſteht. Für jedes Beiratsmitglied ſind zwei Stellvertreter beſtellt , die bei Anweſen⸗
heit des Hauptmitglieds im Arbeitsausſchuß nur beratende Stimme haben .

Die Sekretariats⸗ , Rechnungs⸗ , Regiſtratur⸗ und Kanzleigeſchäfte des Landes⸗
jugendamts werden von Beamten des Juſtizminiſteriums mitverſehen .

3. Mitglieder des Vorſtands ſind :

Miniſterialrat Dr . Umhauer als Vorſitzender ( Stellvertreter : Oberregierungs⸗
tat Dr. Curtaz ) ;

Miniſterialrat Arnsperger ( Stellvertreter : Oberregierungsrat Dr . Freiherr
von Babo und Regierungsrat Diettrich ) ;

Oberregierungsrat Broßmer ( Stellvertreter : Regierungsrat Dr. Heidel⸗
erger ) .

Dem Beirat gehören an :

) ſieben Vertreter der Jugendämter , von denen fünf gleichzeitig Kommunal⸗
vertreter ſind : Stadtrechtsrat Dr . Fichtl , Karlsruhe und Stadtoberrechtsrat
Dr. Beck , Baden⸗Baden , die Bürgermeiſter Dr . Meiſer , Weinheim , Menges ,
Gernsbach und Bitter , Rohrbach und als Vorſitzende von Bezirksjugend⸗
ämtern die Landräte Wenz , Villingen und Strack , Sinsheim ( Stellvertreter :
Direktor Köbele , Vorſtand des Stadtjugendamts Mannheim , Oberbürger⸗
meiſter Zoeller , Durlach , Bürgermeiſter Dr . Kaufmann , Singen , Bürger⸗
meiſter Belzer , Malſch , Bürgermeiſter Jeck , Grötzingen , Landrat Dr . Pfiſter ,
Bretten und 7

b) ein Jugend⸗ und Vormundſchaftsrichter : Amtsgerichtsrat Krall , Karlsruhe
( Stellbertreter : Amtsgerichtsrat Pr . Wirthwein , Mannheimj ;

eh ein Schulfachmann : Schulinſpektor Baſchang beim Stadtſchulamt Karlsruhe
( Stellvertreter : Schulinſpektor Strobel , Mannheim ) ;
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d) ein beamteter Arzt : Obermedizinalrat Dr . Römer , Medizinalreferent im Mini⸗

ſterium des Innern , Karlsruhe ( Stellvertreter : Bezirksarzt Dr . Schönig

in Karlsruhe ) ;

e) ein Vertreter der katholiſchen Kirche : Rektor Steimer , Leiter des Caritas⸗

verbands für die Stadt Karlsruhe ( Stellvertreter : Bezirkspräſes Rothenbiller ,

Karlsruhe ) ;

f ) ein Vertreter der evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche : Landesjugendpfarrer
Wolfinger , Karlsruhe ( Stellvertreter : Jugendpfarrer Kappes , Karlsruhe ) ;

g) ein Vertreter der altkatholiſchen Religionsgemeinſchaft : Stadtpfarrer Prof.
Dr . Rudolf Keußen , Karlsruhe ( Stellvertreter : Stadtpfarrer Norbert Keußen ,

Heidelberg ) ;

h) ein Vertreter der iſraelitiſchen Religionsgemeinſchaft : Stadtrabbiner Dr . Schiff ,
Karlsruhe ( Stellvertreter : Bezirksrabbiner Dr . Pinkuß , Heidelberg ) ;

i) der Vorſitzende des Kreisrats Karlsruhe , Oberlandesgerichtsrat Stritt ,

Karlsruhe ( Stellvertreter : der Vorſitzende des Kreisrats Freiburg , Rechtsanwalt

Kopf , Freiburg ) ;

ferner 12 Vertreter freier Vereinigungen für Jugendwohlfahrt und Jugendbe⸗
wegung und ſonſtige in der Jugend⸗ und Wohlfahrtspflege beſonders erfahrene

Männer und Frauen , nämlich :

1) für den Caritasverband für die Erzdiözeſe Freiburg : Caritasdirektor Eckert,
Freiburg und Frau Reichstagsabgeordnete Philipp , Karlsruhe ( Stellvertreter :

Rektor Kaſt , Hüfingen und Miniſterialrat Frech , Karlsruhe ) ;

J) für den evangeliſchen Landesverband für Innere Miſſion : Jugendpfarrer Lutz,

Mannheim und Hauptlehrer Curth , Mannheim ( Stellvertreter : Landes⸗

wohlfahrtspfarrer Werner , Karlsruhe und Hauptlehrer Nagel , Niefern ) ;

m) für den Badiſchen Frauenverein und den Badiſchen Landesverein vom Roten

Kreuz : der Präſident des Badiſchen Frauenvereins , Hochapfel , Karlsruhe

( Stellvertreter : Studienrat Im graben , Karlsruhe ) ;

n) für den Badiſchen Landesverband für Säuglings⸗ und Kleinkinderfürſorge und

zugleich für den Fünften Wohlfahrtsverband : Profeſſor Dr . Luſt , Direktot
des Kinderkrankenhauſes in Karlsruhe ( Stellvertreter : Fürſorgeſchweſter Erila

Schwoerer , Karlsruhe ) ;

o) für den Bund iſraelitiſcher Wohlfahrtsvereinigungen in Baden , den Verband
altkatholiſcher Frauenvereine Deutſchlands — Landesverband Baden — und

den Badiſchen Landesverband zur Bekämpfung der Tuberkuloſe (gemeinſchaftlich):

Frau Antonie Elſas , Karlsruhe ( Stellvertreter : Kaufmann Eugen Baumann ,

Karlsruhe ) ;

p) für den Landesverband der badiſchen Bezirksvereine für Jugendſchutz und Ge⸗
fangenenfürſorge : Landgerichtsdirektor Pr . Wetzlar , Karlsruhe ( Stellvertreter :

Miniſterialdirektor Dr . Huber , Karlsruhe ) ;

q) für den Badiſchen Landesausſchuß für Leibesübungen und Jugendpflege : Prof.

Dr . Eichelberger , Karlsruhe ( Stellvertreter : Profeſſor Dr. Ballweg, Katl⸗

ruhe ) ;

r ) für die Zentralkommiſſion für Körperkultur und Jugendpflege : Verwaltungs⸗
inſpektor Stenz , Karlsruhe ( Stellvertreter : Geſchäftsführer der Arbeiter⸗
wohlfahrt , Jugendſekretär Walter Düſedau , Mannheim ) ;
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Yfür den Landesausſchuß für Arbeiterwohlfahrt Baden : Landtagsabgeordnete
Ffor 88 Fiſcher , Karlsruhe ( Stellvertreter : Frau Dr . Trautw ein ,

orzheim ) ;

) für den Landeswohlfahrtsausſchuß der chriſtlichen Arbeiterſchaft Badens : Landes⸗
ſekretär Franz Stockert , Karlsruhe ( Stellvertreter : Sekretär Martin Faß⸗
bender , Karlsruhe ) ;

) als Anſtaltsfachmann : Obermedizinalrat Profeſſor Dr . Gre gor , Direktor des
Erziehungsheims Schloß Flehingen ( Stellvertreter : Obermedizinalrat Dr .
Riffel , Bruchſal ) ;

) die Vorſitzende des katholiſchen Fürſorgevereins für Mädchen , Frauen und
Kinder in Karlsruhe , Frau Stadtrat Matheis , Karlsruhe ( Stellvertreter :
die Vorſitzende des evangeliſchen Fürſorgevereins , Frau Schmitthenner ,
Karlsruhe ) .

Mitglieder des Arbeitsausſchuſſes ſind außer den Mitgliedern des Vorſtands:
) Caritasdirektor Eckert ( Stellvertreter : Rektor Steimer und Bezirkspräſes

Rothenbiller ) ;
4) Landesjugendpfarrer Wolfinger ( Stellvertreter : Jugendpfarrer Lutz und

Jugendpfarrer Kappes ) ;
e) Stadtrechtsrat Dr . Fichtl ( Stellvertreter : Bürgermeiſter Dr . Meiſer und

Oberlandesgerichtsrat Stritt ) ;

d9) . —
Strack ( Stellvertreter : Landrat Dr . Pfiſter und Landesſekretär

tockert ) ;

e) Bürgermeiſter Bitter ( Stelloertreter : Schulinſpektor Baſchang und Jugend⸗
ſekretär Düſedau ) ;

) Amtsgerichtsrat Krall ( Stellvertreter : Landgerichtsdirektor Dr . Wetzlar und
Präſident Hochapfel ) ;

6) Frau Stadtrat Matheis ( Stellvertreter : Fürſorgeſchweſter Erika Schwoerer
und Frau Antonie Elſas ) ;

b) Obermedizinalrat Dr . Römer ( Stellvertreter : Obermedizinalrat Profeſſor
Dr. Gregor und Profeſſor Dr . Luſt ) .

2. Jugendämter .
J. Als Jugendämter ſind in den Städten mit mehr als 10000 Einwohnern

Uusſchüſſe nach § 52 der Gemeindeordnung , in ländlichen Bezirken Sonderaus⸗
ſhüſſe der Bezirksfürſorgeverbände tätig . Sofern der Bezirksfürſorgeverband ſich
auf den Bezirk einer Gemeinde beſchränkt , führt das Jugendamt die Bezeichnung
Stadtiugendamt “, im übrigen die Bezeichnung „ Bezirksjugendamt “ . Es ſind in
Laden 16 Stadtjugendämter und 40 Bezirksjugendämter vorhanden .

2. Aufgaben der Jugendämter ſind :
a) der Schutz der Pflegekinder ;
in die Mitwirkung im Vormundſchaftsweſen , insbeſondere die Tätigkeit des Ge⸗

meindewaiſenrats ;
eh die Mitwirkung bei der Schutzaufſicht und der Fürſorgeerziehung ;
c)h die Jugendgerichtshilfe ; ——ů
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e) die Mitwirkung bei der Fürſorge für Kriegerwaiſen und Kinder von Kriegs⸗

beſchädigten ;

1) die Mitwirkung in der Jugendhilfe bei den Polizeibehörden , insbeſondere bei

der Unterbringung zur vorbeugenden Verwahrung .

Weitere Aufgaben können die Jugendämter freiwillig übernehmen . Hierzu

zählen insbeſondere :

a) Beratung in Angelegenheiten der Jugendlichen;
b) Mutterſchutz vor und nach der Geburt ;

c) Wohlfahrt der Säuglinge und der Kleinkinder ;

d) der im ſchulpflichtigen Alter ſtehenden Jugend außerhalb des Unter⸗

richts ;

e) Wohlfahrt der ſchulentlaſſenen Jugend .

In der Regel liegt auch den Jugendämtern auf Grund beſonderer Satzungs⸗

beſtimmung die Ausübung der materiellen Fürſorge für die hilfsbedürftigen Minder⸗

jährigen auf Grund der Reichsverordnung über die Fürſorgepflicht ob.

3. Zuſammenſetzung , Verfaſſung und Verfahren der Jugendämter werden

durch eine Satzung des Bezirksfürſorgeverbands geregelt . Die Auswahl der Mit⸗

glieder erfolgt bei Bezirksjugendämtern durch den Bezirksausſchuß , bei Stadt⸗

jugendämtern durch den Stadtrat auf die Dauer von vier Jahren . Als ſtimmberech⸗

tigte Mitglieder des Jugendamts ſind auf Grund geſetzlicher Vorſchrift neben den

leitenden Beamten in der Jugendwohlfahrt erfahrene Männer und Frauen aller

Bevölkerungskreiſe , insbeſondere aus den im Bezirk des Jugendamts wirkenden freien

Vereinigungen für Jugendwohlfahrt und Jugendbewegung auf deren Vorſchlag ,

zu berufen . Dieſe Vereinigungen haben Anſpruch auf zwei Fünftel der Zahl der

nichtbeamteten Mitglieder . Dem Jugendamt ſoll wenigſtens ein Arzt , ein Lehtet

oder Schulaufſichtsbeamter und je ein Geiſtlicher der im Jugendamtsbezirk vor⸗

handenen ſtaatlich anerkannten Religionsgemeinſchaften angehören . Für jedes Nit⸗

glied wird ein Stellvertreter beſtellt . Der Vormundſchaftsrichter iſt zur Teilnahme

an den Sitzungen des Jugendamts berechtigt und hat in ihnen beratende Stimme ,

4. Bei jedem Jugendamt ſind in der erforderlichen Zahl freiwillige Heljet

oder Helferinnen und nach Bedarf Jugendpfleger oder opflegerinnen im Hauptamt

angeſtellt . Den hauptamtlich tätigen Jugendpflegern und Jugendpflegerinnen
ſind beſtimmte Bezirke zugewieſen . Sie werden , ſoweit tunlich , zu den Sitzungen

des Jugendamts bei Beratung der zu ihrem Geſchäftskreis gehörenden Angelegen⸗

heiten mit beratender Stimme zugezogen .

5. Zur Unterſtützung der Jugendämter in den Geſchäften des Gemeinde⸗

waiſenrats iſt in jeder Gemeinde , die nicht ſelbſt Bezirksfürſorgeverband iſt , nach An⸗

hörung des Gemeindewaiſenrats ein Ortsjugendhelfer , in größeren Orten ein Ortz⸗

jugendrat beſtellt , der in der Regel drei bis fünf Ortsjugendhelfer als Mitglieder

umfaßt .

6. Es beſtehen

a) 16 Stadtjugendämter in den Städten Baden , Bruchſal , Durlach , Freiburg ,

Heidelberg , Karlsruhe , Konſtanz , Lahr , Lörrach , Mannheim , Offenburg , Pforz

heim , Raſtatt , Singen , Villingen , Weinheim .

b) 40 Bezirksjugendämter am Sitze jedes Bezirksamts .
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